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Kaum ein Gehweg, ein Park oder
Straßenabschnitt in Wien, an dem
man keinen der via App ausleih-

baren Elektroscooter entdeckt. nach
Zürich, Paris und Madrid setzen sich
nun auch hierzulande die E-Scooter-
Sharing-Systeme immer mehr durch –
vor allem in den Städten. In Wien gibt
es inzwischen acht verschiedene An-
bieter zum Ausleihen der Roller. Für
die einen ist das ultimative trendige
Fortbewegungsmittel, für die anderen
eine nervige Plage. Die Angebote am
freien Markt sind vielfältig. 

Dabei wird die Kategorisierung der-
artiger Produkte und die Festlegung,
welcher normen deren nutzer unter-
worfen sind, nicht immer einfach. Roll-
schuhe wurden zu Inline-Skates, tret -
roller zu Microscootern und das Skate-
board wurde zum Snakeboard und Wa-
veboard. 

Vom handel werden Self-Balance-
Boards, city-Wheels, Kickboards und
Sidewalker angeboten. nicht zu ver-
gessen alle Arten von Fahrrädern, Pe-
delecs, S-Pedelecs, Pocketbikes, Side-
walkern und Rollskiern. 

Eine Vielzahl der Geräte kann mit
Elektroantrieb, einige sogar mit Ver-
brennungsmotoren erworben werden.
Das Benutzen dieser Geräte im öffent-
lichen Raum fällt oft in eine rechtliche
Grauzone und macht es den einschrei-
tenden Exekutivorganen nicht leicht. 

Aufgrund der Zunahme der Zahl an
Elektrotretrollern wurde auch in Öster-
reich die Straßenverkehrsordnung an-
gepasst. Mit der 31. StVO-novelle
wurde unter anderem § 88b StVO
„Rollerfahren“ neu geregelt. (siehe
Kas ten).
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Roller, Scooter, Boards 
Roller, E-Scooter und andere Geräte werden zunehmend als Fortbewegungsmittel verwendet. Ein Leit -
faden soll der Polizei helfen, diese Gefährte rechtlich einzuordnen und Verhaltensregeln anzuwenden.     

Benützer von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern 
haben die für Radfahrer geltenden Vorschriften zu beachten.

E-Scooter-Sharing-Systeme setzen sich vor allem in Groß -
städten wie Wien immer mehr durch.

§ 88b Rollerfahren
(1) Das Fahren mit Klein- und Mini-

rollern mit elektrischem Antrieb (elek-
trisch betriebene Klein und Miniroller)
ist auf Gehsteigen, Gehwegen und
Schutzwegen verboten. Ausgenommen
von diesem Verbot sind Gehsteige und
Gehwege, auf denen durch Verordnung
der Behörde das Fahren mit elektrisch
betriebenen Klein- und Minirollern mit
einer höchsten zulässigen Leistung von
nicht mehr als 600 Watt und einer Bau-
artgeschwindigkeit von nicht mehr als
25 km/h erlaubt wurde. Das Fahren ist
ferner mit elektrisch betriebenen Klein-
und Minirollern mit einer höchsten zu-
lässigen Leistung von nicht mehr als
600 Watt und einer Bauartgeschwindig-

keit von nicht mehr als 25 km/h auf
Fahrbahnen, auf denen das Radfahren
erlaubt ist, zulässig.

(2) Bei der Benutzung von elektrisch
betriebenen Klein- und Minirollern sind
alle für Radfahrer geltenden Verhaltens-
vorschriften zu beachten; insbesondere
gilt die Benützungspflicht für Radfahr-
anlagen (§ 68 Abs. 1) sinngemäß. Bei
der Benützung von Radfahranlagen ha-
ben Rollerfahrer die gemäß § 8a vorge-
schriebene Fahrtrichtung einzuhalten.

(3) Benutzer von elektrisch betriebe-
nen Klein- und Minirollern haben sich
so zu verhalten, dass andere Verkehrs-
teilnehmer weder gefährdet noch behin-
dert werden; insbesondere haben sie auf
Gehsteigen und Gehwegen Schrittge-
schwindigkeit einzuhalten sowie die

Geschwindigkeit in Fußgängerzonen, in
Wohnstraßen und in Begegnungszonen
dem Fußgängerverkehr anzupassen.

(4) Kinder unter 12 Jahren dürfen
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr,
außer in Wohnstraßen, nur unter Auf-
sicht einer Person, die das 16. Lebens-
jahr vollendet hat, mit elektrisch betrie-
benen Klein- und Minirollern fahren,
wenn sie nicht Inhaber eines Radfahr-
ausweises gemäß § 65 sind.

(5) Elektrisch betriebene Klein- und
Miniroller sind mit einer wirksamen
Bremsvorrichtung, mit Rückstrahlern
oder Rückstrahlfolien, die nach vorne in
weiß, nach hinten in rot und zur Seite in
gelb wirken sowie bei Dunkelheit und
schlechter Sicht mit weißem Licht nach
vorne und rotem Rücklicht auszurüsten.
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Leitfaden zur Fahrzeugkategorisie-
rung. In Zusammenarbeit zwischen
dem Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und technologie (BMVIt),
dem Bundesministerium für Inneres
(BMI), Abteilung II/12 – Verkehrs-
dienst der Bundespolizei – sowie den
Magistratsabteilungen MA 46 und MA
65 in Wien wurde für die Exekutivbe-
diensteten ein „Leitfaden zur Fahr-
zeugkategorisierung“ erstellt. Mit dem
Ziel, einen Überblick über all jene
Fahrzeuge oder Fortbewegungsmittel

zu schaffen, die im öffentlichen Raum
Verwendung finden. Es wurden sechs
hauptkategorien bestimmt: Fahrzeug -
ähnliches Spielzeug, vorwiegend zur
Verwendung außerhalb der Fahrbahn
bestimmtes Kleinfahrzeug, elektrisch
betriebene Klein- und Miniroller, Roll-
schuhe und Inlineskater, Fahrräder,
Kraftfahrzeuge. 

Auf Grund der vielen neuerschei-
nungen am schnelllebigen Markt, kann
aber nicht auf alle Einzelfälle einge-
gangen werden. Der Leitfaden soll eine

hilfestellung bieten. Die Straßenver-
kehrsreferenten aller Bundesländer
wurden über diesen Leitfaden infor-
miert und erteilten ihre Zustimmung,
weshalb diese Ausbildungsunterlage
nunmehr im gesamten Bundesgebiet
einheitlich verwendet werden kann. 

Kategorisierung neuer Fahrzeuge
oder Geräte. Die Exekutive hat anhand
gesetzlicher Regelungen nach dem
Kraftahrgesetz (KFG) und der Straßen-
verkehrsordnung (StVO) zuerst zu
klären, ob es sich bei einem neuen
Fahrzeug/Gerät um ein Kraftfahrzeug,
ein Fahrzeug, ein Fahrrad oder um ein
vorwiegend zur Verwendung außerhalb
der Fahrbahn bestimmtes Kleinfahr-
zeug oder fahrzeugähnliches Spielzeug
handelt, oder um elektrisch betriebene
Klein- und Miniroller (siehe Kasten). 

Probleme bei der Kategorisierung.
Während die Abgrenzung zwischen
Kraftfahrzeugen, Fahrzeugen, Fahrrä-
dern eindeutig sind, stellen neue Fort-
bewegungsmittel die Polizei vor her-
ausforderungen. Ist die Einordnung in
eine der vorigen Kategorien nicht mög-
lich, wird es sich offensichtlich um ein
vorwiegend zur Verwendung außerhalb
der Fahrbahn bestimmtes Kleinfahr-
zeug oder ein fahrzeugähnliches Spiel-
zeug im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 19 St-
VO 1960 handeln. Fahrzeugähnliches
Spielzeug (etwa Kinderfahrräder mit
einem äußeren Felgendurchmesser von

V E R K E H R S S I C H E R H E I T  

Der Polizei hilft ein Leitfaden, um Geräte wie E-Scooter rechtlich einzuordnen.

Gesetzliche Regeln
Der Exekutive stehen zur Kategori-

sierung neuer Fahrzeuge oder Fortbe-
wegungsmittel folgende gesetzliche Re-
gelungen zur Verfügung: 
• § 2 Abs. 1 Z 1 KFG 1967 – Kraftfahr-
zeug: ein zur Verwendung auf Straßen
bestimmtes oder auf Straßen verwende-
tes Fahrzeug, das durch technisch frei-
gemachte Energie angetrieben wird und
nicht an Gleise gebunden ist, auch
wenn seine Antriebsenergie Oberlei-
tung entnommen wird.3
• § 2 Abs. 1 Z 19 StVO 1960 – Fahr-
zeug: Ein zur Verwendung auf Straßen
bestimmtes oder auf Straßen verwende-
tes Beförderungsmittel oder eine fahr-
bare Arbeitsmaschine, ausgenommen
Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren
und ähnliche, vorwiegend zur Verwen-

dung außerhalb der Fahrbahn bestimm-
te Kleinfahrzeuge4 (etwa Mini und
Kleinroller ohne Sitzvorrichtung, mit
Lenkstange, trittbrett und mit einem
äußeren Felgendurchmesser von höchs-
tens 300 mm) sowie fahrzeugähnliches
Spielzeug (etwa Kinderfahrräder mit ei-
nem äußeren Felgendurchmesser von
höchstens 300 mm und einer erreichba-
ren Fahrgeschwindigkeit von höchstens
5 km/h)5 und Wintersportgeräte.
• § 2 Abs. 1 Z 22 StVO 1960 – Fahrrad:
a) ein Fahrzeug, das mit einer Vorrich-
tung zur Übertragung der menschlichen
Kraft auf       die Antriebsräder ausge-
stattet ist6,
b) ein Fahrzeug nach lit. a, das zusätz-
lich mit einem elektrischen Antrieb ge-
mäß § 1 Abs. 2a KFG 1967 ausgestattet
ist (Elektrofahrrad)7,
c) ein zweirädriges Fahrzeug, das un-

mittelbar durch menschliche Kraft an-
getrieben wird (Roller8 oder
d) ein elektrisch angetriebenes Fahr-
zeug, dessen Antrieb dem eines Elek-
trofahrrads im Sinne des § 1 Abs. 2a
KFG 1967 entspricht9;
• § 1 Abs. 2a KFG 1967: Nicht als
Kraftfahrzeug, sondern als Fahrräder
im Sinne der StVO 1960 gelten auch
elektrisch angetriebene Fahrräder mit
einer höchsten Leistung von nicht mehr
als 600 Watt und einer Bauartge-
schwindigkeit von nicht mehr als 25
km/h. 

nicht als Kraftfahrzeug, sondern als
Fahrräder im Sinne der der StVO 1960
gelten auch elektrisch angetriebene
Fahrräder mit einer höchsten Leistung
von nicht mehr als 600 Watt und einer
Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr
als 25 km/h.
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höchstens 300 mm und einer Fahrge-
schwindigkeit von höchstens 5 km/h)1,
scheinen auf den ersten Blick leicht zu
kategorisieren zu sein. Sollten die
„Gerätschaften“ so gebaut sein, dass
diese nicht darauf abzielen als Beförde-
rungsmittel eingesetzt zu werden, um
Personen oder Sachen über weitere
Strecken zu befördern2, wird es sich
offensichtlich um ein vorwiegend zur
Verwendung außerhalb der Fahrbahn
bestimmtes Kleinfahrzeug (etwa Mini
und Kleinroller ohne Sitzvorrichtung,
mit Lenkstange, trittbrett und mit ei-
nem äußeren Felgendurchmesser von
höchstens 300 mm) handeln. Bei deren
Verwendung, gelten für die Benutzer
die Verhaltensvorschriften der Fußgän-
ger (§ 76 StVO) bzw. des Spielens auf
Straßen (§ 88 StVO).

Es wurde auch durch die Erweite-
rung der Definition des „Fahrrades“
auf die fortgeschrittene technische Ent-
wicklung Rücksicht genommen und
die Angleichung an die 18. KFG-no-
velle vorgenommen, in der elektrisch
angetriebene Fahrräder ausdrücklich
vom Geltungsbereich des KFG ausge-
nommen und als Fahrräder iSd StVO
definiert wurden3.  Die maximale Leis -
tung des Motors darf 600 Watt und die
mit dem E-Motor erreichte höchstge-
schwindigkeit darf 25 km/h nicht über-
steigen (§ 1/2a KFG).

Julia Riegler/Herbert Zwickl

Anmerkungen:
1Ausführungen zu § 2 Abs. 1 Z 19 StVO
1960.
2Erläuterungen zur Regierungsvorlage
15. StVO-Novelle (860 BlgNr. 17 GP).
3Z. B. Benzinscooter, Kart, Pocket bike,
Elektrofahrräder mit einer Leis tung von
mehr als 600 Watt und einer Bauartge-

schwindigkeit von mehr als 25 km/h.
4Z. B. E-Skateboard, Self Balance Bo-
ard, Einrad, Elektroeinrad, Micro-
Scooter, Rollski,
5Z. B. Kinderfahrräder, Kickboard, Go-
Kart, Snakeboard, Skateboard.
6Z. B. das „klassische“ Fahrrrad.
7Z. B. alle Arten von Elektrofahrräder,

auch „Segway“ (bis 600 Watt und bis
25 km/h iSd § 1 Abs 2a KFG 1967).
8Z. B. der klassische „Erwachsenen -
tretroller“.
9Z. B. entsprechen ihrer Bauart und
Optik nach, der eines Motorfahrrades; 
(bis 600 Watt und bis 25 km/h iSd § 1
Abs 2a KFG 1967).
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Sicherheitstipps
• Vor dem Start: Safety-check des  
E-Scooters.
• Vor der ersten Fahrt das Bremsen,
Gleichgewicht halten und Ausweichen
vor hindernissen trainieren.
• Radhelm tragen.
• Sicherbarkeit erhöhen durch reflektie-
rende Materialen (Kleidung, Acces-
soires).
• Geschwindigkeit immer dem Fußgän-
ger- bzw. Radverkehr anpassen.
• Vorsicht vor Boden unebenheiten, bei

Schienen und nassem untergrund.
• Beim Zufahren auf Kreuzungen das
tempo rechtzeitig reduzieren.
• Den Vorrang anderer beachten: Die
Verkehrstafeln „Vorrang geben“ oder
„halt“ gelten auch für E-Scooter –
Schienenfahrzeuge und Einsatzfahrzeu-
ge (z. B. Rettung) haben Vorrang.
• Seitlichen Sicherheitsabstand zu par-
kenden Autos einhalten und auf Auto-
türen achten.
• nie zu zweit am E-Scooter fahren.
• Während der Fahrt Ablenkung durch
Smartphones vermeiden.

• Beim Fahren auf Kopfhörer verzich-
ten.
• Gegenstände nur im Rucksack oder in
einer umhängetasche transportieren.
• Auf die anderen Verkehrsteilnehmen-
den achten und Rücksicht nehmen.
• E-Scooter nur auf Flächen abstellen,
die auch für das Abstellen von Fahrrä-
dern vorgesehen sind.
• Auch beim Abstellen Rücksicht neh-
men auf Personen mit Beeinträchtigun-
gen – Scooter nicht zur Stolperfalle
werden lassen.
Quelle: https://infothek.bmvit.gv.at
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Benützern von E-Scootern wird empfohlen, einen Radhelm zu tragen.


